
 

Folgende Titel können in Deutschland im CCD  erreicht werden:

CCD-Titel – Antrag über die Zuchtbuchstelle 

1. Deutscher Jugendchampion (CCD)

Vergabe der Anwartschaften:

Nur in der Jugendklasse auf termingeschützten Rassehunde-Ausstellungen des CCD, VK und ICC. 

Bei  CCD-Spezialzuchtschauen jeweils  an den  bestplatzierten Rüden und die  bestplatzierte  Hündin
einer jeden Farbe sofern die Formwertnote V1-V4 vergeben wurde. Für den zweitbesten Rüden / die
zweitbeste  Hündin  einer  jeden  Farbe  sofern  sie  mit  V1-V4  bewertet  wurden,  kann  die  Reserve-
Anwartschaft vergeben werden.

Bei  VK,  ICC sowie  VDH-Schauen jeweils  an  den  erstplatzierten Rüden und an  die  erstplatzierte
Hündin, wenn diese mit V1 bewertet wurden (Mindestalter 9 Monate). Für den zweitbesten Rüden / die
zweitbeste  Hündin  mit  der  höchstmöglichen  Formwertnote  kann  die  Reserve-Anwartschaft  vergeben
werden. Die Reserve-Anwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der
Ausstellung der Anwartschaftshund bereits die Bedingungen zur Erlangung des Titels „Deutscher Jugend-
Champion (Club)“ erfüllt hat. 

Die  Vergabe  liegt  im  Ermessen  des  Zuchtrichters.  Ein  Rechtsanspruch  auf  Anwartschaft  bzw.
Titelzuerkennung besteht nicht.

Titel:

Der Titel „Deutscher Jugend-Champion (CCD)“ wird an jene Cavaliere verliehen, die mindestens  drei
JCAC- Anwartschaften – davon mindestens zwei auf einer Spezialzuchtschau oder einer vom CCD
betreuten Sonderschau des VDH - für den Titel „Deutscher Jugend-Champion (CCD)“ erhalten haben.
Diese müssen unter mindestens drei  verschiedenen Zuchtrichtern und ohne zeitlichen Mindestabstand
erlangt worden sein. Der Titel  „Deutscher Jugendchampion (CCD)“ berechtigt nicht zum Start in der
Championklasse.

2. Deutscher  Club Champion (CCD)

Vergabe der Anwartschaften:

Nur in der Offenen, Zwischen-, und Championklasse möglich – getrennt nach Rüden und Hündinnen –
an den jeweiligen  V1-Hund (Mindestalter 15 Monate). Für den jeweiligen V2-Rüden / die V2-Hündin
einer Klasse kann die Reserve-Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve-Anwartschaft kann in eine
Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung der Anwartschaftshund bereits die
Bedingungen zur Erlangung des Titels „Deutscher Champion (Club)“ erfüllt hat.

Die  Vergabe  liegt  im  Ermessen  des  Zuchtrichters.  Ein  Rechtsanspruch  auf  Anwartschaft  bzw.
Titelzuerkennung besteht nicht.



Titel:

Der  Titel  „Deutscher  Club  Champion  (CCD)“  wird  an  jene  Cavliere  verliehen,  die  fünf  CAC-
Anwartschaften –  davon  mindestens  drei  auf  einer  Spezialzuchtschau  oder  einer  vom  CCD
betreuten Sonderschau des VDH -  für den Titel „Deutscher Champion (Club)“ erhalten haben. Diese
müssen unter  mindestens drei verschiedenen Zuchtrichtern erlangt worden sein Ein Hund kann den
Titel  „Deutscher  Champion  (Klub)“  von  allen  –  die  Cavaliere  betreuenden-Vereinen  verliehen
bekommen. Der Titel  „Deutscher Champion (CCD)“ berechtigt zum Start in der Championklasse. auf
allen  Rassehunde-Ausstellungen  im  In-  und  Ausland.  Zwei  Anwartschaften  CAC  können  auf
termingeschützten ICC Austellungen erworben werden. Dies gilt im Umkehrschluss auch für den ICC
Champion Titel. Diese Regelung gilt bis auf Wideruf beider Vereine.

3. CCD-Siegerchampion

Vergabe der Anwartschaften:

Nur in der Championklasse und nur auf CCD-Spezialzuchtschauen oder einer vom CCD betreuten
Sonderschau des VDH möglich – getrennt nach Rüden und Hündinnen – an den jeweiligen  V1-Hund
(Mindestalter 15 Monate). Für den jeweiligen V2-Rüden / die V2-Hündin der Championklasse kann die
Reserve-Anwartschaft  vergeben  werden.  Die  Reserve-Anwartschaft  kann  in  eine  Anwartschaft
umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung der Anwartschaftshund bereits die Bedingungen
zur Erlangung des Titels „CCD-Siegerchampion)“ erfüllt hat.

Die  Vergabe  liegt  im  Ermessen  des  Zuchtrichters.  Ein  Rechtsanspruch  auf  Anwartschaft  bzw.
Titelzuerkennung besteht nicht.

Titel:

Der Titel „CCD-Siegerchampion“ wird an jene Cavaliere verliehen, die  vier CAC-Anwartschaften  in
der  Championklasse auf einer Spezialzuchtschau oder einer vom CCD betreuten Sonderschau des
VDH   erhalten  haben.  Diese  müssen  unter  mindestens  drei  verschiedenen  Zuchtrichtern erlangt
worden. 
4. Deutscher Veteranenchampion (CCD)

Vergabe der Anwartschaften:

Nur in  der  Veteranenklasse möglich  an den jeweiligen  Erstplatzierten der Klasse –  getrennt  nach 
Rüden  und  Hündinnen  (Mindestalter  8  Jahre).  Für  den  jeweiligen  Zweitplatzierten  Rüden  /  die 
Zweitplatzierte  Hündin  der  Veteranenklasse  kann  die  Reserve-Anwartschaft  vergeben  werden.  Die 
Reserve-Anwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung 
der Anwartschaftshund bereits die Bedingungen zur Erlangung des Titels „Deutscher Veteranenchampion 
(Club)“ erfüllt hat.

Die Vergabe liegt im Ermessen des Zuchtrichters. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. 
Titelzuerkennung besteht nicht.

Titel:
Der Titel „Deutscher Veteranen-Champion (CCD)“ wird an jene Cavaliere verliehen, die mindestens drei 
Veteranen-CAC- Anwartschaften – davon mindestens zwei  auf einer Spezialzuchtschau oder einer 
vom CCD betreuten Sonderschau des VDH - für den Titel „Deutscher Veteranenchampion (CCD)“ 
erhalten haben. Diese müssen unter mindestens zwei verschiedenen Zuchtrichtern und ohne zeitlichen 
Mindestabstand erlangt worden sein. Der Titel „Deutscher Veteranenchampion (CCD)“ berechtigt nicht 
zum Start in der Championklasse.

Alle Vergabe Regeln der VDH Champion und VDH Sieger sowie Interchampion und FCI Titel finden Sie 
auf der VDH Webseite :www.vdh.de 

Beschluss Vorstand vom 27.01.26 gültig ab 01.02.2026 

http://www.vdh.de/

